
   

  
 

Satzung 
zur 7. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung  

zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Nordkirchen  
vom 18. Dezember 2009 

 
(gültig ab 01.01.2017) 

 

Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften in der zurzeit jeweils geltenden Fassung 
 

§§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung von 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), 
 
§§ 1,2,4 und 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), 
 
und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW  S. 926),  
 

hat der Rat der Gemeinde Nordkirchen in seiner Sitzung am 08. Dezember 2016,  
folgende Satzung zur 7. Änderung der  Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung der Gemeinde Nordkirchen vom 18. Dezember 2009, beschlossen:  
 

Artikel I 
 
§ 10  (Schmutzwassergebühren) wird wie folgt geändert: 
 
(7)  Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,03 €. Bei Gebührenpflichti-

gen, die in den Fällen des § 7 KAG vom Lippeverband zu Verbandslasten oder 
Abgaben herangezogen werden, beträgt die Benutzungsgebühr für Schmutz-
wasser je m³ Schmutzwasser 1,88 €. 

 
Artikel II 

 
§ 11  (Niederschlagswassergebühren) wird wie folgt geändert: 
 

(8) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Flä-
che i.S.d. Abs. 1  0,66 €. Bei Gebührenpflichtigen, die in den Fällen des § 7 
KAG vom Lippeverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen 
werden, beträgt die Benutzungsgebühr für Niederschlagswasser je m² ange-
schlossener Grundstücksfläche 0,58 € 

 
Artikel III  

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
Gleichzeitig treten alle entgegenstehenden  ortsrechtlichen  Regelungen außer Kraft. 
 
 


